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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine unterirdische Sam-
meleinrichtung für Abfälle nach dem Oberbegriff des Pa-
tentanspruchs 1.

STAND DER TECHNIK

[0002] Eine solche unterirdische Sammeleinrichung
mit Untergrund-Containern ist allgemein bekannt. Diese
weisen eine in vertikaler Richtung hebbaren Plattform
auf, welche dazu dient, einen oder mehreren Abfallcon-
tainer zu tragen. Ferner ist eine auf einem der Höhe der
Abfallcontainer entsprechenden vertikalen Abstand von
der Plattform angeordnete, begehbare Abdeckung mit
Einwurfschacht vorgesehen.
[0003] Beispielsweise ist in EP 2 316 754 A1 eine un-
terirdische Sammeleinrichung beschrieben, die die
Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 aufweist,
und zwar mit einem Träger, auf welchem ein Abfallcon-
tainer abstellbar ist. Mit einer Hebvorrichtung mit Seilzü-
gen und Rollen kann der Träger auf Erdniveau angeho-
ben werden. Der Träger weist einen flachen rechteckigen
Rahmen auf, an dessen Ecken je das eine Ende eines
Seilzuges angebracht ist. Die Hebevorrichtung weist ei-
nen parallel zum Träger pneumatisch oder hydraulisch
bewegbaren Schlitten auf, wobei das andere Ende eines
jeden Seilzuges am Schlitten angebracht ist.
[0004] In EP 1 312 566 A1 ist eine unterirdische Sam-
meleinrichtung beschrieben, welche in einer Grube un-
tergebracht ist, welche eine Plattform aufweist, die ge-
eignet ist für einen auf einem Lastwagen transportierba-
ren Abfallcontainer. Der Abfallcontainer weist eine be-
gehbare Abdeckung mit Einwurfschacht auf. Mit einem
Hydraulikzylinder, der mittig unter der Plattform angeord-
net ist, kann die Sammeleinrichtung aus der Grube auf
Erdniveau angehoben werden, um den Abfallcontainer
auf einen Lastwagen aufzuladen.
[0005] Bei diesen bekannten unterirdischen Sammel-
einrichtungen wird eine quaderförmige Grube erstellt,
welche aus Beton besteht. Um eine solche Sammelein-
richtung betriebsbereit zu erstellen, sind daher Bau- und
Montage-Arbeiten von mehreren Wochen notwendig.

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0006] Es ist nun Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine unterirdische Sammeleinrichtung anzugeben, wel-
che baldmöglichst nach dem Transport betriebsbereit ist.

GEGENSTAND DER ERFINDUNG

[0007] Diese Aufgabe wird durch eine unterirdische
Sammeleinrichtung mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 gelöst.
[0008] Die erfindungsgemässe unterirdische Samme-
leinrichtung ist mit einer Hebevorrichtung und einer in
vertikaler Richtung von der Hebevorrichtung hebbaren

und begehbaren Plattform versehen.
[0009] Die Hebevorrichtung dient dazu, einen oder
mehreren Abfallcontainer zu tragen, wobei die Plattform
einen Einwurfschacht aufweist. Die Sammeleinrichtung
umfasst weiterhin einen Frachtgut-Container. Ferner ist
die Hebevorrichtung in dem Frachgut-Container ange-
ordnet, wobei die begehbare Plattform der Sammelein-
richtung gleichzeitig die Abdeckung des Frachtgut-Con-
tainers bildet.
[0010] Die erfindungsgemässe Sammeleinrichtung
hat den grossen Vorteil, dass lediglich mit einem Bagger
eine Grube im Erdreich ausgehoben werden muss und
die Sammeleinrichtung mit einem Kran in die Grube ge-
stellt werden kann. Es entfällt somit die aufwendigen
Bauarbeiten, um die Grube mit Beton oder Betonelemen-
ten auszukleiden.
[0011] In einer bevorzugten Ausführung gemäss An-
spruch 2 weist der Frachtgut-Container einen Boden mit
Querstreben aus Stahl.
[0012] Dabei kann die Hebevorrichtung einen rechte-
ckigen Trägerrahmen und vier Hubzylinder aufweisen.
[0013] In einer weiteren Ausführung gemäss Anspruch
3 weist der Trägerrahmen Längsträger auf, die als Schie-
nen für die Rollen eines Presscontainers dienen.
[0014] In einer Ausführung gemäss Anspruch 4 kann
die Hebevorrichtung Gitterroste auf dem Trägerrahmen
aufweisen.
[0015] Die Hubzylinder können dabei gemäss An-
spruch 5 einen Zylinderteil und einen Kolbenteil aufwei-
sen.
[0016] In einer bevorzugten Ausführung gemäss An-
spruch 6 können Querstreben zwischen den Zylindertei-
len und den Längträgern des Trägerrahmens befestigt
sein.
[0017] In einer weiteren Ausführung gemäss Anspruch
7 weist die Hebevorrichtung mindestens einen Hubzylin-
der auf, um die begehbare Abdeckung oder Plattform
einseitig anzuheben oder zu kippen.

BESCHREIBUNG EINES AUSFÜHRUNGSBEISPIE-
LES DER ERFINDUNG

[0018] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus den abhängigen Patentansprüchen und aus der
nachfolgenden Beschreibung, in welcher die Erfindung
anhand eines in den schematischen Zeichnungen dar-
gestellten Ausführungsbeispieles näher erläutert wird.
Es zeigt:

Fig. 1 eine Sammeleinrichtung in einem Frachtgut-
Container in geschlossenem Zustand mit Ein-
füllschacht, in perspektivischer Darstellung,

Fig. 2 die Sammeleinrichtung in geschlossenem Zu-
stand mit abgekipptem Einfüllschacht, in pers-
pektivischer Darstellung,

Fig. 3 die Sammeleinrichtung gemäss Figur 1 in
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durchsichtiger und perspektivischer Darstel-
lung,

Fig. 4 die Sammeleinrichtung gemäss Figur 2 in
durchsichtiger und perspektivischer Darstel-
lung,

Fig. 5 die Sammeleinrichtung der Figur 1, wobei ein
Presscontainer ersichtlich ist,

Fig. 6 den Presscontainer auf der Hebevorrichtung
mit der begehbaren Abdeckung der Sammel-
einrichtung,

Fig. 7 die Sammeleinrichtung in durchsichtiger und
perspektivischer Darstellung mit angehobener
Hebevorrichtigung und angehobenen Abde-
ckung, und

Fig. 8 die Hebevorrichtung perspektivisch in Einzel-
darstellung.

[0019] In den Figuren sind für dieselben Elemente die-
selben Bezugszeichen verwendet, wenn nichts anderes
erwähnt worden ist.
[0020] In Figur 1 ist eine Sammeleinrichtung 1 für Ab-
fälle mit einem Einwurfschacht 2 und einer begehbaren
Abdeckung oder Plattform 3 gezeigt. Die Sammeleinrich-
tung 1 weist ferner einen unteren Trägerrahmen 4 aus
Stahl und einen oberen Trägerrahmen 5 aus Stahl auf.
Die beiden Trägerrahmen 4 und 5 sind mittels Eckstützen
6 miteinander verbunden. Ferner sind gerippte Seiten-
wände 7 und 8 aus Stahlblech aussen zwischen den Trä-
gerrahmen 4 und 5 vorgesehen. Der Boden 9 des unteren
Trägerrahmens 4 ist mit Querstäben 10 versehen, wel-
che als I-Trägerbalken ausgebildet sind (siehe Figur 3).
Die beiden Trägerrahmen 4 und 5, die Eckstützen, die
gerippten Seitenwänden 7 und 8 und der Boden 9 bilden
im Wesentlichen eine genormte Frachtgut-Container 11,
jedoch ohne Deckel, d.h. der Deckel wird von der begeh-
baren Abdeckung oder Plattform 3 gebildet.
[0021] In Figur 2 ist die Sammeleinrichtung 1 mit ab-
geklapptem Einwurfschacht 2 ersichtlich.
[0022] Die Figuren 3 und 4 entsprechen den Figuren
1 und 2, hier in einer durchsichtigen Darstellung, wobei
eine Hebevorrichtung 12 ersichtlich ist. Einzelheiten wer-
den unten in Zusammenhang mit den Figuren 7 und 8
verdeutlicht. In Figur 5 ist die Sammeleinrichtung 1 mit
einem Presscontainer 13 in durchsichtiger Darstellung
gezeigt. Figur 6 zeigt die Hebevorrichtung 12 mit dem
darauf gestellten Presscontainer 13 und die begehbare
Abdeckung 3 der Sammeleinrichtung 1. Ein solcher
Presscontainer 13 ist beispielsweise bekannt von der Fir-
ma Pöttinger Entsorgungstechnik GmbH, A-4710 Gries-
kirchen und in EP 2 103 422 B1 beschrieben. Unterhalb
des Einwurfschachts 2 ist ein rechteckiger Durchgang
14 vorgesehen, welcher passend zur Befüllöffnung des
Presscontainers 13 ist. In diesem Durchgang 14 ist eine

- hier nicht ersichtliche - elektrische Steuerung für das
Abklappen des Einwurfschachts 2 und die Bedienung
der Hebevorrichtung 12 und die erforderliche Hydraulik
vorgesehen.
[0023] In Figur 7 ist die Sammeleinrichtung 1 in geöff-
netem Zustand mit angehobener Hebevorrichtung 12 im
Frachtgut-Container 11 dargestellt, welche einen Träger-
rahmen 15 aus Stahl mit rechteckigen Gitterrosten 16
aufweist. Die Gitterroste 16 sollen verhindern, dass eine
Bedienungsperson in den offenen Frachtgut-Container
11 fallen kann. Die Längsträger 17 des Trägerrahmens
15 dienen gleichzeitig als Schienen für die - in Figur 6
nicht ersichtlichen - Rollen des Presscontainers 13. An
den Enden dieser Längsträger 17 sind Stoppelemente
18 für den Presscontainer 13 vorgesehen, damit der
Presscontainer 13 richtig positioniert werden kann be-
züglich des Einwurfschachts 2 und der Plattform 3. Pa-
rallel zu den Eckstützen 6 und etwas nach innen versetzt
sind am Trägerrahmen 15 vier Hubzylinder 20 mit einem
Zylinderteil 21 und einem Kolbenteil 22 vorgesehen, mit
welchen die Hebevorrichtung 12 angehoben werden
kann. Ferner sind Querstreben 24 zwischen den Zylin-
derteilen 21 und den Längsträgern 17 des Trägerrah-
mens 15 befestigt, um die Hubzylinder 20 die nötige Sta-
bilität zu geben. Die Querstreben 24 sind in einem Winkel
von etwa 45° zum Längsträger 17 befestigt. Um die be-
gehbare Abdeckung oder Plattform 3 anzuheben, sind
zwei Hubzylinder 25 vorgesehen, welche sich auf der-
selben Befestigung 26 der in der Figur links ersichtlichen
Querstreben 24 befinden.
[0024] Figur 8 zeigt die Hebevorrichtung 12 mit der be-
gehbaren Abdeckung oder Plattform 3 ohne den offenen
Frachtgut-Container 11.
[0025] ISO-Container sind genormte Grossraumbe-
hälter (Seefracht-Container, engl. Freight containers)
aus Stahl, die ein einfaches und schnelles Verladen, Be-
fördern, Lagern und Entladen von Gütern ermöglichen.
Die einschlägigen Normen (z. B. Masse, Halterungen,
Stapelbarkeit) wurden koordiniert von der Internationa-
len Seeschifffahrts-Organisation (IMO) beschlossen und
sind in der ISO-Norm 668 festgelegt. Die am weitesten
verbreiteten ISO-Container haben eine Breite von 8 Fuss
(2,4384 m) und sind entweder 20 Fuss (6,096 m) oder
40 Fuß (12,192 m) lang. Daraus ergeben sich die als
Beladungs-Masseinheiten verwendete Abkürzungen
"TEU" (Twenty-foot Equivalent Unit) und "FEU" (Forty-
foot Equivalent Unit); es wird beispielsweise zur Benen-
nung der Ladefähigkeit von Containerschiffen, von Um-
schlagsmengen in Häfen oder von Güterbahnhöfen ver-
wendet. Die Container bestehen zum Grossteil aus Stahl
(meist dem widerstandsfähigen CORTENStahl). Die
Herstellung eines Standardcontainers erfolgt in mehre-
ren Schritten: Zuerst wird die so genannte "superstruc-
ture", das Grundgerüst des Containers aus besonders
stabilen Stahlteilen, montiert. An deren Ecken befinden
sich die Stahlguss-Containerecken, im Fachjargon auch
"corner-castings" oder schlicht "corners" genannt. An-
schliessend werden am Boden in Längsrichtung Streben
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eingezogen. Auf diesen Streben wird der Containerbo-
den montiert, der aus mehreren Lagen von mit Schutz-
mitteln behandeltem Holz besteht. Da der Boden sehr
tragfähig und widerstandsfähig sein muss, bestehen die
verwendeten Sperrholzplatten meist aus tropischen
Harthölzern. Inzwischen wird auch Material aus Bambus
für die Containerböden benutzt, deren Pflanzen zehnmal
schneller nachwachsen als tropische Hartholzbäume.
Auch die Benutzung von Kompositwerkstoffen mit recy-
celtem Kunststoff werden untersucht, Wood Plastic
Composit Floorboards für Maersk Container Industry
(MCI). Die Wände des Containers bestehen aus Trapez-
Stahlblech (Corrugation) oder seltener glattem Stahl-
blech. Anschliessend werden das Containerdach und die
Türen montiert. Danach wird der Container mit einer
schützenden Lackierung versehen und erhält seine Con-
tainernummer und die Herstellerangaben.
[0026] Es versteht sich, dass anstelle von zwei Hub-
zylindern 25 auch eine einzelne Hubzylinder vorgesehen
sein kann, welche sich etwa mittig auf dem Trägerrah-
men 15 abstützt.
[0027] Anstelle von Hubzylinder 25 kann auch ein
Kniehebel-Mechanismus vorgesehen sein.
[0028] Anstelle eines einzigen Presscontainers 13
können auch mehrere Abfallcontainer auf dem Träger-
rahmen 15 abgestellt werden, wobei dann mehrere Ein-
wurfschächte 2 für die jeweiligen Abfallcontainer vorge-
sehen sind.

Patentansprüche

1. Unterirdische Sammeleinrichtung (1) für Abfälle,
umfassend eine Hebevorrichtung und eine in verti-
kaler Richtung von der Hebevorrichtung (12) hebba-
ren und begehbaren Plattform (3), welche Hebevor-
richtung (12) dazu dient, einen oder mehreren Ab-
fallcontainer zu tragen, wobei die Plattform (3) einen
Einwurfschacht (2) aufweist, und die Hebevorrich-
tung (12) einen rechteckigen Trägerrahmen (15) mit
Eckstützen und vier parallel zu den Eckstützen an-
geordnete Hubzylinder (20) aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sammeleinrichtung (1) wei-
ter einen Frachtgut-Container (11) umfasst, und
dass die Hebevorrichtung der Sammeleinrichtung
(1) in dem Frachgut-Container (11) angeordnet ist,
wobei die begehbare Plattform (3) der Sammelein-
richtung gleichzeitig die Abdeckung des Frachtgut-
Containers (11) bildet.

2. Unterirdische Sammeleinrichung (1) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass der Frachtgut-
Container (11) einen Boden (9) mit Querstreben (10)
aus Stahl aufweist.

3. Unterirdische Sammeleinrichtung (1) nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Trä-
gerrahmen (15) Längsträger (17) aufweist, die als

Schienen für die Rollen eines Presscontainers (13)
dienen.

4. Unterirdische Sammeleinrichtung (1) nach An-
spruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Hebevorrichtung (12) Gitterroste (16) auf dem
Trägerrahmen (15) aufweist.

5. Unterirdische Sammeleinrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die Hubzylinder (20) einen Zylinderteil (21) und
einen Kolbenteil (22) aufweisen.

6. Unterirdische Sammeleinrichung (1) nach Anspruch
5, dadurch gekennzeichnet, dass Querstreben
(24) zwischen den Zylinderteilen (21) und den Läng-
trägern (17) des Trägerrahmens (15) befestigt sind.

7. Unterirdische Sammeleinrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
dass die Hebevorrichtung (12) mindestens einen
weiteren Hubzylinder (25) aufweist, um die begeh-
bare Abdeckung oder Plattform (3) einseitig anzu-
heben oder zu kippen.

Claims

1. Underground collecting device (1) for waste, com-
prising a lifting device and a platform (3) which can
be lifted in the vertical direction by the lifting device
(12) and walked on, which lifting device (12) serves
to support one or more waste containers, the plat-
form (3) having an insertion shaft (2), and the lifting
device (12) has a rectangular support frame (15) with
corner supports and four lifting cylinders (20) ar-
ranged parallel to the corner supports, character-
ised in that the collecting device (1) further compris-
es a freight container (11) and in that the lifting de-
vice of the collecting device (1) is arranged in the
freight container (11), the accessible platform (3) of
the collecting device simultaneously forming the cov-
er of the freight container (11).

2. Underground collecting device (1) according to claim
1, characterised in that the freight container (11)
has a floor (9) with cross struts (10) made of steel.

3. Underground collecting device (1) according to claim
2, characterised in that the support frame (15) has
longitudinal beams (17) which serve as rails for the
rollers of a press container (13).

4. Underground collecting device (1) according to claim
2 or 3, characterized in that the lifting device (12)
comprises gratings (16) on the support frame (15).

5. Underground collecting device (1) according to any

5 6 



EP 3 694 792 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

one of claims 1 to 4, characterised in that the lifting
cylinders (20) comprise a cylinder part (21) and a
piston part (22).

6. Underground collecting device (1) according to claim
5, characterised in that cross struts (24) are fixed
between the cylinder parts (21) and the longitudinal
members (17) of the support frame (15).

7. Underground collecting device (1) according to one
of the claims 1 to 6, characterized in that the lifting
device (12) comprises at least one further lifting cyl-
inder (25) for lifting or tilting the walkable cover or
platform (3) on one side.

Revendications

1. Dispositif de collecte souterrain (1) pour les déchets,
comprenant un dispositif de levage et une plate-for-
me (3) qui peut être soulevée dans le sens vertical
par le dispositif de levage (12) et sur laquelle on peut
marcher, ce dispositif de levage (12) servant à sup-
porter un ou plusieurs conteneurs de déchets, la pla-
te-forme (3) ayant un arbre d’insertion (2), et le dis-
positif de levage (12) ayant un cadre de support rec-
tangulaire (15) avec des supports d’angle et quatre
cylindres de levage (20) agencés parallèlement aux
supports d’angle, caractérisé par le fait que le dis-
positif de collecte (1) comprend en outre un conte-
neur (11) et que le dispositif de levage du dispositif
de collecte (1) est placé dans le conteneur (11), la
plate-forme accessible (3) du dispositif de collecte
formant en même temps le couvercle du conteneur
(11).

2. Dispositif de collecte souterraine (1) selon la reven-
dication 1, caractérisé par le fait que le conteneur
(11) a un plancher (9) avec des traverses (10) en
acier.

3. Dispositif souterrain de collecte (1) selon la reven-
dication 2, caractérisé par le fait que le cadre de
support (15) comporte des poutres longitudinales
(17) qui servent de rails aux rouleaux d’un conteneur
de presse (13).

4. Dispositif collecteur souterrain (1) selon la revendi-
cation 2 ou 3, caractérisé en ce que le dispositif de
levage (12) comprend des grilles (16) sur le cadre
de support (15).

5. Dispositif collecteur souterrain (1) selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce
que les cylindres de levage (20) comprennent une
partie cylindrique (21) et une partie piston (22).

6. Dispositif de collecte souterraine (1) selon la reven-

dication 5, caractérisé en ce que des traverses (24)
sont fixées entre les parties cylindriques (21) et les
poutres longitudinales (17) du cadre de support (15).

7. Dispositif de collecte souterrain (1) selon l’une des
revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le dis-
positif de levage (12) comprend au moins un autre
cylindre de levage (25) pour soulever ou faire bas-
culer la couverture ou la plate-forme accessible (3)
d’un côté.
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